
  08.12.1948 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

08.12.1948 

Geschäftszahl 

0554/48 

Rechtssatz 

Die Verwendung eines in den deutschen Reichsdienst übernommenen ehemaligen Bundesbeamten im Dienst der 
wiedererrichteten Republik Österreich gibt dem Beamten noch nicht die Stellung eines Beamten der Republik 
Österreich wieder. 


